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 Veröffentlicht am 30.01.2004

Norm

KO §63 Abs1

Rechtssatz

Für die Beurteilung der (örtlichen) Zuständigkeit ist der Zeitpunkt der Einbringung des Konkurserö7nungsantrages

maßgebend. Spätere Änderungen in den Zuständigkeitsvoraussetzungen, auch wenn sie vor Konkurserö7nung

eintreten, sind ohne Einfluss auf die einmal begründete Zuständigkeit.
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